

Musterverfügung Akteneinsicht



vom 	XX.XX.XXXX


in Sachen	XXXXX


betreffend	XXXXX


Sachverhalt
XXX


Rechtliches
Gemäss § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG, SGS 162) des Kantons Basel-Landschaft besteht ein grundsätzlicher Anspruch auf Zugang zu Informationen, welche bei einem öffentlichen Organ vorhanden sind. 
Gemäss § 27 Abs. 1 IDG muss die Bekanntgabe dieser Information im Einzelfall verweigert werden, wenn eine besondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht besteht oder ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegensteht. 
Besondere gesetzliche Geheimhaltungspflichten findet sich in § 18 Abs. 2 Gemeindegesetz (GemG, SGS 180), wonach die Sitzungen des Gemeinderats nicht öffentlich sind. 
§ 21 Abs. 2 Gemeindegesetz bestimmt sodann, dass Äusserungen und Stellungnahmen von nichtöffentlichen Sitzungen nicht an Aussenstehende bekannt gegeben werden dürfen.


Erwägungen
Mit den erwähnten Bestimmungen ist klar zum Ausdruck gebracht, dass das IDG BL keinen uneingeschränkten Durchbruch für das Öffentlichkeitsprinzip schafft. Besondere gesetzliche Geheimhaltungspflichten oder ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse können der Einsichtnahme in Sitzungsprotokolle somit - trotz grundsätzlichem Öffentlichkeitsprinzip - entgegenstehen.

Die besondere gesetzliche Geheimhaltungspflicht findet sich wie vorstehend aufgezeigt im Gemeindegesetz, was so auch durch die Landratsvorlage zum IDG BL zum Ausdruck gebracht wird (Landratsvorlage, Seite 57):
«§ 18 Absatz 2 Gemeindegesetz legt fest, dass die Sitzungen der Gemeindebehörden nicht öffentlich sind, unter Vorbehalt der Bestimmungen über den Einwohnerrat. Diese Vorschrift gilt für alle kollegial zusammengesetzten Organe der Gemeinde und deren Mitglieder sowie für alle kollegial zusammengesetzten, interkommunalen Organe und deren Mitglieder (§ 7 Gemeindegesetz). Die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen von Gemeindebehörden schliesst auch die Sitzungsprotokolle mit ein. Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips bezweckt nicht, bestehende spezialgesetzliche Geheimhaltungsbestimmungen aufzuheben. Gestützt auf § 2 Absatz 3 des Informations- und Datenschutzgesetzes sind sie von dessen Geltungsbereich ausgenommen, sie sind also weiterhin anwendbar. Weiter ist auf § 27 Absatz 1 Buchstabe b des Gesetzesentwurfs hinzuweisen, wonach die Bekanntgabe von Informationen zu verweigern ist, wenn sie den freien Meinungs- und Willensbildungsprozess der öffentlichen Organe beeinträchtigt. Auch diese Regelung steht einer Bekanntgabe der fraglichen Sitzungsprotokolle entgegen.»

Das Öffentlichkeitsprinzip kann demnach hier nicht angerufen werden: Die im Gemeindegesetz statuierte gesetzliche Geheimhaltungspflicht verbietet die Einsichtnahme in Protokollauszüge des Gemeinderats.

Der Vollständigkeit halber bleibt zu ergänzen, dass das Gemeinderatsprotokoll auch anonymisiert nicht zugänglich gemacht werden darf: Diese Möglichkeit besteht gemäss § 28 Abs. 1 IDG lediglich in den Fällen, in denen der Zugang zu Informationen nicht schon nach § 27 IDG ganz oder teilweise zu verweigern ist.

[bookmark: _GoBack]Aufgrund dieser Rechtslage können wir Ihnen keine Protokollauszüge von Gemeinderatssitzungen aushändigen.

Demgemäss wird verfügt:

	://:
	Das Gesuch von XXX vom XXX um Einsichtnahme in die Protokolle der Gemeinderatssitzungen wird abgelehnt.







Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen nach Erhalt beim Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft Beschwerde erhoben werden. Die Kosten für das Beschwerdeverfahren richten sich nach 5 20a des Verwaltungsverfahrensgesetzes BL. 
Gemeindefachverband Basel-Landschaft
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